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Turnraum Kindergarten Lindau 
(zusätzliche Bestimmungen) 
 
 

 
 
1. Betriebszeiten / Einschränkungen 

 
Ab 22.00 Uhr ist Nachtruhe. 

 
2. Schlüsselabgabe 
 

Nach erteilter Bewilligung informieren die Benützer den Abwart. Vor der Benützung ist 
der Schlüssel bei ihm abzuholen. Die Kindergärtnerin wird durch den Abwart 
informiert. 

 
3. Reinigung 
 

Die Räumlichkeiten sowie das WC sind sauber zu verlassen. 

Falls notwendig, ist vor dem Verlassen der Boden im Turnraum sowie das WC zu 
reinigen und dessen Boden feucht aufzunehmen. 
 
Nachreinigungen werden von den Benutzern durchgeführt oder den Benutzern zum 
Gemeindestundenlohn durch den Abwart direkt in Rechnung gestellt. 

 
4. Benützungsgebühren 
 

Für die Benützung des Turnraumes durch Dritte erhebt die Politische Gemeinde eine 
Gebühr. Die Ansätze sind im Anhang 1 dieses Reglements festgehalten. 

 
5. Weitere Bestimmungen 
 

Im Weiteren gelten die Bestimmungen des Benützungsreglements vom 1. August 
2007. 

 
6. Inkraftsetzung 
 

Dieses Reglement wurde am 7. Mai 2007 von der Liegenschaftskommission 
genehmigt resp. am 23. Mai 2007 vom Gemeinderat und ersetzt alle früheren 
Ausgaben. Das Reglement tritt per 1. August 2007 in Kraft. 

 
 

Gemeinderat Lindau 
Präsident:  Schreiber: 
 
 
 
F. Jenzer V. Ledermann  

 
 
Lindau, 23. Mai 2007 


